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Öffentliche Bekanntmachung des Unterhaltungsverband es Elbaue  
 
Aufruf der Interessenverbände der Eigentümer und Nut zer zur Einbringung von Vorschlägen für 
die Berufung von ihnen bestimmter Vertreter in den A usschuss des Unterhaltungsverbandes 
„Elbaue“ 
 
Auf der Grundlage des § 105 Abs. 1a Satz 2 
des Wassergesetzes für das Land Sachsen-
Anhalt(WG LSA) in der Fassung des Fünften 
Gesetzes vom 10.12.2009 (GVBl. LSA Nr. 
23/2009) in Verbindung mit der Satzung des 
Unterhaltungsverbandes „Elbaue“ vom 
11.03.2010 wird folgendes bekannt gegeben: 
 
Gem. § 9 a der Satzung des Unterhaltungs-
verbandes „Elbaue“ werden in den Verbands-
ausschuss Eigentümer und Nutzer der zum 
Verbandsgebiet gehörenden Grundstücke 
berufen. 
 
Die Berufung erfolgt durch Beschluss der 
ordentlichen Ausschussmitglieder nach 
Vorschlag. 
Vor dem Beschluss sind Vorschläge für die zu 
Berufenden von den Interessenverbänden der 
Eigentümer und Nutzer einzuholen. 
Vorschlagsberechtigte Verbände müssen den 
Zweck verfolgen, die Interessen von 
Eigentümer oder Flächennutzern im Hinblick 
auf die Bodennutzung zu wahren. 
 
Die Interessenverbände der Eigentümer und 
Nutzer der zum Verband gehörenden 
Grundstücke können innerhalb eines Monats 
vom Tag der Veröffentlichung an Vorschläge 
für die Berufenden beim Verband abgeben. 
 

Die Vorschläge sind schriftlich an 
die Geschäftsstelle: 

Unterhaltungsverband „Elbaue“ 
Amtsbreite 1 

39218 Schönebeck/Elbe 
Tel.-Nr. 03928/42 91 63 

einzureichen und müssen enthalten: 
Interessenverband, Name, Vorname, Wohnort, 
PLZ, Straße, Hausnummer, Telefonnummer, 
ausgeübte Tätigkeit, Eigentümer oder Nutzer 
von Flächen, Ort Gemarkung der Flächenlage 
des zu Berufenden, Wahrheitsversicherung der 
Angaben durch den Interessenverband. 
 
Im Übrigen ist jedes Verbandsmitglied 
berechtigt, Vorschläge für die zu Berufenden 
abzugeben. Die Amtszeit der Berufenden 
entspricht der Amtszeit der Gemeinderäte. 
 
Die Satzung des Unterhaltungsverbandes 
„Elbaue“ kann nach vorheriger telefonischer 
Terminabsprache in der Geschäftsstelle 
eingesehen werden. 
 
Schönebeck/Elbe, den 22.04.2010  
 
gez. Christian Jung 
Geschäftsführer 

 



2 

Bekanntmachung des „WAZV Bode-Wipper“ gemäß Trinkwas serverordnung 
 
Gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 
21.05.2001 ist der Wasser- und 
Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ 
verpflichtet, seinen Kunden die Wasserqualität 
des gelieferten Trinkwassers aus dem 
Wasserwerk Colbitz anhand ausgewählter 
Trinkwasserparameter in Form der 
Jahresdurchschnittsanalyse aus dem Jahre 
2009 bekanntzugeben. 
 

Die Stadt Staßfurt mit den Ortschaften 
Löderburg, Athensleben, Hohenerxleben, 
Rathmannsdorf, Neundorf und Förderstedt 
(ohne Brumby, Glöthe und Ullnitz), die zum 
Verbandsgebiet gehören, werden mit 
nachfolgend aufgeführten 
Trinkwasserparametern versorgt : 
 
 
 

 
Bezeichnung                berechnet als                 Grenzwert    ermittelter Wert 
 
pH – Wert     6,5-9,5    7,63 
Leitfähigkeit  20°C µS/cm   2500    507  
Coliforme Bakterien      100ml   0    0 
Escherichia coli (E.coli)  100ml    0    0  
Fluorid   mg/l    1,5    <0,20   
Nitrat   mg/l   50    <2,4 
Blei   mg/l   0,025    <0,001 
Kupfer             mg/l   2,0        <0,0020                     
Nitrit    mg/l   0,5    <0,010 
Eisen    mg/l   0,2    <0,013 
Sulfat   mg/l   240    100 
Pflanzenschutzmittel mg/l   0,0005    <0,000025   
Gesamthärte                  °dH    -    13,7 
Gesamthärte(WRMG) mmol/l CaCo3                                                                                       2,43 
Härtebereich(nach Wasch-  
und Reinigungsmittelgesetz)       mittel 
 
Das Wasser aus dem WW Colbitz wird allen 
Ansprüchen an ein Trinkwasser gerecht.  

·  Der relativ niedrige Salzgehalt 
prädestiniert das Wasser für den 
Einsatz im Haushalt wie auch für 
techn. Zwecke. 

·  Die enthaltenen natürlichen 
Wasserinhaltsstoffe und der nicht 
notwendige Einsatz von Zusatzstoffen 
sorgen für guten und erfrischenden 
Geschmack und entsprechen der 
Bezeichnung Trinkwasser nach allen 
gesetzlichen Anforderungen 
(Trinkwasserverordnung)  und den 
Regeln der Technik (DIN 2000). 

Spurenstoffe, wie Schwermetalle und 
Pflanzenschutzmittel, liegen unterhalb der 
analytischen Nachweisgrenze. Der Nitratgehalt 
in dem aus genügender Tiefe und ausreichend 
filtrierenden Schichten gewonnenen 
Grundwasser ist kleiner als 2,4 mg/l Grenzwert 
50 mg/l). Da bereits das Grundwasser eine 

einwandfreie bakteriologische Beschaffenheit 
aufweist, kann auf eine Desinfektion verzichtet 
werden. 
Der pH-Wert entspricht dem pH-Wert der 
Calcitsättigung (Gleichgewichtswasser). Nach 
DIN 50930/ Teil 6 können alle Werkstoffe in der 
Trinkwasserhausinstallation empfohlen werden, 
sofern die technischen Regeln eingehalten 
werden.  
 
Weitere Angaben erhalten Sie beim Wasser- 
und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ in 
Staßfurt durch unsere Mitarbeiterin Frau Völks 
unter Tel.-Nr. 03925/925717 oder unter 
www.bode-wipper.de  (Service-Dokumente-
Trinkwasseranalyse Colbitz 2009). 
 
 
Staßfurt, den 14.04.2010 
 
gez. Dr.Rosenthal 
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Bekanntmachung des Landesamtes für Vermessung und Ge oinformation Sachsen-Anhalt – Offenlegung 
für die Gemarkung Atzendorf 
 
 
 

Offenlegung 
 

gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716) 

 
 
 
Für die 
  Gemarkung Atzendorf, 
 Flur(en) 12 
In                                  Stadt Staßfurt d 
                                     Ortsname 
 
wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters hinsichtlich der Flurstücke und Gebäude aus Anlass der 
Übernahme der Ergebnisse eines öffentlich-rechtliche n Verfahrens  verändert. Das Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat 
 
die für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebni sse eines Bodenordnungsverfahren
(Gemarkungsnamen, Flurnummern, Flurstücksnummern, F lurstücksgrenzen, Grenzpunkte und 
Gebäudegrundrisse) in dem oben genannten Bereich in  das Liegenschaftsbuch und die  Liegen-
schaftskarte übernommen. 
 
Das Gebiet ist in der beigefügten Übersichtskarte gekennzeichnet. 
 
Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten werden diese Veränderungen des 
Liegenschaftskatasters durch die Offenlegung bekannt gemacht. 
 
Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit 
 
vom 31.05.2010 bis 25.06.2010 
 
in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Neustädter Passage 15 in 06122 Halle (Saale) 
 
während der Besuchszeiten, Mo. bis Do. 08.00 - 18.00 Uhr /  Fr. 08.00 - 15.00 Uhr  
zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische Terminvereinbarung 
unter der Telefonnummer 0345/6912-0 gebeten. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Veränderungen im Liegenschaftsbuch und in der Liegenschaftskarte, die durch die Übernahme der für 
das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse eines Bodenordnungs-/ Bodensonderungsverfahrens entstanden 
sind, kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der oben angegebenen Offenlegungsfrist Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht 
Halle, Thüringer Straße 16, 06112 Halle (Saale) einzulegen. 
 
 
Im Auftrag  Auskunft und Beratung  
 
 Telefon:      0345 6912-0 
gez. Fax:            0345 6912-490 
Michael Loddeke E-Mail:        Poststelle.Halle@ 
        LVermGeo.Sachsen-   
                                                                                                                        Anhalt.de 
 Internet:      www.lvermgeo.sachsen- 
                                                                                                                        anhalt.de 
� *0,14 €/Min. bei Anruf aus dem 
 Festnetz der Deutschen Telekom AG 
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Gemarkung Atzendorf Flur 12 

(E15-2651-2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung des UHV „Wipper-Weida“ 
 
Nach § 9 a der Satzung des UHV „Wipper-Weida“ 
werden Eigentümer und Nutzer der zum 
Verbandsgebiet gehörenden Grundstücke in dem 
Verbandsausschuss berufen. Es können nur 
natürliche, geschäftsfähige Personen berufen 
werden. Von den Interessenverbänden der 
Eigentümer und Nutzer können innerhalb eines 

Monats nach Veröffentlichung Vorschläge schriftlich 
beim Unterhaltungsverband „Wipper-Weida“ Am 
Vogts Garten 3 06308 Klostermansfeld eingereicht 
werden. Mit dem Vorschlag ist der Nachweis des 
Eigentums oder der Nutzung eines Grundstückes im 
Verbandsgebiet einzureichen.  
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Bekanntmachung des Landesamtes für Vermessung und Ge oinformation Sachsen-Anhalt – Offenlegung 
für die Gemarkungen Brumby, Glöthe, Üllnitz und Zen s 
 

Offenlegung 
 

gemäß § 12 Abs. 3 Vermessungs- und Geoinformationsgesetz Sachsen-Anhalt  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.09.2004 (GVBl. LSA S. 716) 

 
Für die 
 Gemarkung: Brumby,  Flur(en):       5, 7, 9. 10, 11 
 Gemarkung: Glöthe,   Flur(en):       1. 4, 5, 7, 8, 9 
 Gemarkung: Löbnitz,  Flur(en):       1, 4 
 Gemarkung: Zens,  Flur(en):       1, 4 
in Stadt Staßfurt d 
 Ortsname 
 
 
wurden die Nachweise des Liegenschaftskatasters hinsichtlich der Flurstücke und Gebäude aus Anlass der 
Übernahme der Ergebnisse eines öffentlich-rechtliche n Verfahrens  verändert. Das Landesamt für 
Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt hat 
 
die für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebni sse eines Bodenordnungsverfahren
(Gemarkungsnamen, Flurnummern, Flurstücksnummern, F lurstücksgrenzen, Grenzpunkte und 
Gebäudegrundrisse) in dem oben genannten Bereich in  das Liegenschaftsbuch und die  Liegen-
schaftskarte übernommen. 
 
Das Gebiet ist in der beigefügten Übersichtskarte gekennzeichnet. 
 
Allen beteiligten Eigentümern, Erbbauberechtigten und Nutzungsberechtigten werden diese Veränderungen 
des Liegenschaftskatasters durch die Offenlegung bekannt gemacht. 
 
Die Liegenschaftskarte und das Liegenschaftsbuch werden in der Zeit 
 
vom 07.06.2010 bis 06.07.2010 
 
in den Diensträumen des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Neustädter Passage 15 in 06122 Halle (Saale) 
 
während der Besuchszeiten, Mo. bis Do. 08.00 - 18.00 Uhr /  Fr. 08.00 - 15.00 Uhr  
zur Einsicht ausgelegt. Bei Fragen oder Anregungen wird um eine vorherige telefonische 
Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0345/6912-0 gebeten. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die Veränderungen im Liegenschaftsbuch und in der Liegenschaftskarte, die durch die Übernahme 
der für das Liegenschaftskataster relevanten Ergebnisse eines Bodenordnungs-/ 
Bodensonderungsverfahrens entstanden sind, kann innerhalb eines Monats nach Ablauf der oben 
angegebenen Offenlegungsfrist Klage erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht 
Halle, Thüringer Straße 16, 06112 Halle (Saale) einzulegen. 
 
 
Im Auftrag  Auskunft und Beratung  
 
 Telefon:    0345 6912-0 
gez. Fax:          0345 6912-490 
Michael Loddeke E-Mail:      Poststelle.Halle@ 
                                                                                                               LVermGeo.Sachsen-Anhalt.de 
 Internet:     www.lvermgeo.sachsen- 
                                                                                                                anhalt.de 
� *0,14 €/Min. bei Anruf aus dem 
 Festnetz der Deutschen  
 Telekom AG 
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Gemarkung Brumby Flur 5, 7, 9, 10, 11 

Gemarkung Glöthe Flur 1, 4, 5, 7, 8, 9 

Gemarkung Löbnitz Flur 1, 4 

Gemarkung Zens Flur 1, 4 
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Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt Staßfurt 
 
Auf Grund der §§ 6, 44 Abs. 3 Nr. 1 und 74 a 
der Gemeindeordnung für das Land Sachsen- 
Anhalt vom 05. Oktober 1993 (GVBI LSA S. 
568) in der zurzeit gültigen Fassung hat der 
Stadtrat der Stadt Staßfurt in seiner Sitzung am 
06.05.2010 folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
Bildung des Seniorenbeirates und Aufgaben 
 
(1) Die Stadt Staßfurt bildet einen 
Seniorenbeirat, der in der Ausübung seiner 
Tätigkeit  unabhängig, parteipolitisch 
neutral und konfessionell nicht gebunden ist.  
  
(2) Die Tätigkeit der Mitglieder des 
Seniorenbeirates ist ehrenamtlich.  
 
(3) Dem Seniorenbeirat gehören 
höchstens 20 Mitglieder an.  

 
(4) Der Beirat hat die Aufgabe, die 
Erfahrungen, Kenntnisse, Bedürfnisse und 
Wünsche  der älteren Einwohner der 
Stadt Staßfurt in die vom Stadtrat und seinen 
Ausschüssen zu beratenden und zu 
entscheidenden Angelegenheiten beratend 
einzubringen.  
Die Aufgaben des Seniorenbeirates sind 
insbesondere: 

 
1. den Belangen der älteren Einwohner 

der Stadt Staßfurt gegenüber dem                           
Stadtrat, seinen Ausschüssen und der 
Verwaltung Gehör zu verschaffen  

 
2. nach Aufforderung durch den Stadtrat 

und seine Ausschüsse in bestimmten 
städtischen Angelegenheiten zu den 
Interessen und Belangen der älteren 
Einwohner Stellung zu nehmen 

 
3. durch Anregungen, Empfehlungen, 

Vorschläge und Stellungnahmen in 
allen städtischen Angelegenheiten, die 
ältere Einwohner betreffen, den 
Stadtrat und seine Ausschüsse sowie 
die Verwaltung zu informieren und zu 
beraten. 
Das erfordert, dass der Seniorenbeirat 
von der Stadt Staßfurt frühzeitig zu 
informieren ist über Entscheidungen, 
welche die folgenden Bereiche 
betreffen:  

·  Verkehrsplanung und 
Infrastrukturplanung  

·  Planungsprozesse von 
Wohnraum und Wohnumfeld  

·  Schaffung sozialer Netze, 
Nachbarschaftshilfe und 
professionelle 
Dienstleistungen 

·  Maßnahmen in Sport, 
Gesundheit und Prävention  

·  Kultur und Bildung  

·  sonstige seniorenrelevante 
Themen 

 
4. durch Vorschläge, Empfehlungen und 

Hinweise auf die Gestaltung und 
Entwicklung der Stadt Staßfurt in allen 
Angelegenheiten der älteren 
Einwohner Einfluss zu nehmen    

 
§ 2 

Name und Sitz 
 

(1) Das Gremium führt den Namen 
Seniorenbeirat der Stadt Staßfurt.  

 
(2) Der Seniorenbeirat hat seinen Sitz im 
Rathaus, Hohenerxlebener Straße 12, wo 
ihm  ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt     

       wird. 
 

§ 3 
Berufung und Amtszeit 

 
(1) Der Seniorenbeirat besteht aus 
ehrenamtlichen Mitgliedern, die vom 
Stadtrat berufen werden. Die 
Beiratsmitglieder müssen Bürger der Stadt 
Staßfurt sein.  
 
(2) Die erste Sitzung nach erfolgter 
Berufung des Seniorenbeirates wird durch 
den Bürgermeister oder einem von ihm 
benannten Vertreter der Verwaltung unter 
Beteiligung des Ausschusses für Jugend, 
Soziales und Senioren geleitet. 

 
(3) Der Seniorenbeirat wählt aus seiner 
Mitte einen Vorstand, der aus einem 
Vorsitzenden, einem Stellvertreter, einem 
Schriftführer sowie zwei Beisitzern besteht. 
Eine Abberufung bedarf der einfachen 
Mehrheit der Mitglieder des 
Seniorenbeirates.  

   
      (4) Die Mitglieder des Seniorenbeirates                               

sollen grundsätzlich aus der älteren 
Bevölkerung berufen werden. Der Begriff 
,,ältere Bevölkerung“ bezeichnet 
Menschen ab Mitte 50 unabhängig von 
ihrer Gruppenzugehörigkeit. Bei der 
Berufung sollen die Vorschläge der in der 
Stadt Staßfurt und in ihren Ortsteilen 
vertretenen aktiven Seniorengruppen, 
Vereine und Verbände, vertretenen Träger 
in der Freien Wohlfahrtpflege sowie 
Einzelpersonen berücksichtigt werden. 
Rechtzeitig vor Ablauf der Amtszeit des 
Seniorenbeirates werden die 
Vorschlagsberechtigten durch öffentliche 
Bekanntmachung aufgefordert, Mitglieder 
für den Seniorenbeirat zu benennen. 

       
 

(4) Die Amtsperiode der Mitglieder des 
Seniorenbeirates endet spätestens mit 
dem Ende der Wahlperiode des Stadtrates, 
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vorher nur durch Abberufung oder durch 
Ausscheiden gemäß § 29 Abs. 1 GO LSA. 
Mit Beginn der neuen Wahlperiode werden 
die Mitglieder des Seniorenbeirates durch 
den Stadtrat neu bestellt; eine 
Wiederbestellung ist zulässig. 

 
(6) Bei vorzeitigem Ausscheiden eines 
Beiratsmitgliedes kann ein Bewerber/-in für 
den Seniorenbeirat aus dem Kreis 
wählbarer Personen nachrücken. Der 
Stadtrat beruft das neue Mitglied.  

 
§ 4 

Verfahren 
 

(1) Der Seniorenbeirat tritt nach Bedarf, 
mindestens jedoch halbjährlich  
zusammen.  Über seine Vorschläge, 
Empfehlungen und Stellungnahmen im 
Rahmen seiner Aufgaben berät und 
beschließt er in öffentlicher Sitzung. Von 
den Sitzungen wird eine Niederschrift 
angefertigt, die vom Vorsitzenden sowie 
vom Protokollführer zu unterzeichen ist. 

 
(2) Der Bürgermeister oder ein von ihm 
bestimmter Vertreter der Verwaltung nimmt   
unter Beteiligung des Ausschusses 
Jugend, Soziales und Senioren an den 
Sitzungen des Seniorenbeirates teil. 

 
(3) Der Stadtseniorenbeirat erhält in 
Sitzungen des Stadtrates und seiner 
Ausschüsse das Wort zur Abgabe 
mündlicher Stellungnahmen, zur 
Erläuterung schriftlicher Stellungnahmen 
und zur Beantwortung von den Stadträten 
dazu bestehender Fragen.  

    
(4) Jedes Mitglied des Seniorenbeirates 
hat das Recht, an den Bürgermeister 
mündliche   oder schriftliche Anfragen zu 
Angelegenheiten der Gemeinde zu stellen, 
die in die Zuständigkeit des 
Seniorenbeirates fallen. Die Anfragen hat 
der Bürgermeister innerhalb eines Monats 
mündlich zu Protokoll oder schriftlich zu 
beantworten. 

       Der Bürgermeister stellt die für die 
Sitzung des Seniorenbeirates erforder-
lichen  Beratungsunterlagen zur 
Verfügung. 

 
(5) Der Bürgermeister gewährt in  
einzelnen Angelegenheiten zur Sitzung 
des Beirates Akteneinsicht, wenn es für die 
Beratung zweckdienlich ist.   

                                                                 
 

§ 5 
Aufwandentschädigung, 

Versicherungsschutz, 
Geschäftsordnung, 

 
(1) Der Vorstand des Seniorenbeirates  
erhält für seine ehrenamtliche Tätigkeit 
eine         Aufwandentschädigung nach 
Maßgabe der Satzung der Stadt Staßfurt 
über die Entschädigung für ehrenamtliche 
Tätigkeit. 
 
(2) Für den Seniorenbeirat und seine 
Mitglieder besteht Versicherungsschutz bei 
der  Unfallkasse Sachsen-Anhalt. 
 
(3) Der Seniorenbeirat gibt sich eine 
Geschäftsordnung. 

 
 

§ 6 
In-Kraft-Treten, 

Bildung des ersten Beirates 
   

(1) Diese Satzung tritt mit dem Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 
(2) Der erste nach dieser Satzung zu 
bildende Seniorenbeirat ist innerhalb von 
2 Monaten nach In-Kraft-Treten dieser 
Satzung zu berufen. 

 
 
 
Staßfurt,  07.05.2010     
 
 
 
gez. René Zok  (DS) 
Oberbürgermeister 
     
     

 
 
 
Bekanntmachung der Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Staßfurt 
 
Für die Ortsteile Atzendorf, Brumby, Förderstedt, G löthe, Löbnitz, Neundorf (Anhalt) und Üllnitz 
gilt seit dem 01.01.2010 eine neue Straßenreinigungs satzung.  
Damit verbunden ist die Geltung der Straßenreinigung sgebührensatzung der Stadt Staßfurt vom 
23.10.2008, die hiermit nochmals veröffentlicht wir d 
 
 
Lesefassung der Satzung über die 
Erhebung einer Straßenreinigungsgebühr in 
der Stadt Staßfurt einschließlich der 
Ortsteile Löderburg, Hohenerxleben und 
Rathmannsdorf vom 03.06.2004 in der 

Fassung der 1. Änderung vom 15.12.2005 
der 2. Änderung vom 26.04.2007 und der 3. 
Änderung vom 23.10.2008 Straßen-
reinigungsgebührensatzung der Stadt 
Staßfurt 
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§ 1 
Allgemeines  

 
Die Stadt führt die Reinigung der öffentlichen 
Straßen, Wege und Plätze - im Folgenden 
einheitlich Straßen genannt - innerhalb der 
geschlossenen Ortslage sowie außerhalb der 
geschlossenen Ortslage an 
Straßenabschnitten, an denen bebaute 
Grundstücke angrenzen sowie den 
Winterdienst nach Maßgabe ihrer 
Straßenreinigungssatzung in der zurzeit 
geltenden Fassung durch. Für die 
Straßenreinigung werden Gebühren nach den 
folgenden Vorschriften erhoben.  
   

§ 2 
Gebührenpflichtige  

 
(1) Gebührenpflichtig sind die Eigentümer der 
Grundstücke, die durch die im 
Straßenverzeichnis (Anlage zur Straßen-
reinigungssatzung) aufgeführten Straßen 
erschlossen sind. Erschlossen in diesem Sinne 
ist das Grundstück, wenn es die Möglichkeit 
des Zugangs zu der zu reinigenden Straße hat, 
wobei maßgeblich ist, dass eine wege- oder 
verkehrsmäßige Erschließung des Grundstücks 
vorhanden ist, die aber nicht den 
bauplanungsrechtlich- und bauordnungsrecht-
lichen Anforderungen für eine bauliche oder 
gewerbliche Nutzung eines Grundstücks 
genügen muss (Hinterliegergrundstück).  
 
(2) Den Eigentümern der erschlossenen 
Grundstücke sind die Nießbraucher (§ 1030 
Bürgerliches Gesetzbuch, in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 02.01.2002 (BGBl. I S. 
42), die Erbbauberechtigten (Verordnung über 
das Erbbaurecht in der im BGBl. III 
Gliederungsnr. 403-6 veröffentlichten 
bereinigten Fassung), die Wohnungs-
berechtigten (§ 1093 BGB) und die   
Dauerwohn- bzw. Dauernutzungsberechtigten 
(§ 31 des Wohnungseigentumsgesetzes in der 
im BGBl. III Gliederungsnr. 403-1 
veröffentlichten bereinigten Fassung), in der 
jeweils zurzeit geltenden Fassung, die 
Verfügungs- und Nutzungsberechtigten sowie 
sonstige zur Nutzung des Grundstücks dinglich 
Berechtigte gleichgestellt.  
 
(3) Mehrere Gebührenpflichtige sind 
Gesamtschuldner. Bei Wohnungseigentümern 
wird die Gebühr einheitlich für das 
Gesamtgrundstück festgesetzt und in einem 
Bescheid dem Verwalter zugestellt. 
 
 

§ 3 
Gebührenmaßstab 

 
1) Maßstab für die Straßenreinigungsgebühr ist 
die Straßenfrontlänge des Grundstücks, auf 
volle Meter abgerundet.  
 
 
 
 

2) Straßenfrontlänge ist die Länge der 
gemeinsamen Grenze des Anliegergrundstücks 
mit dem Straßengrundstück.  
 
Als anliegende Grundstücke gelten auch solche 
Grundstücke, die durch einen Graben, einen 
Grünstreifen, eine Mauer, eine Böschung oder 
in ähnlicher Weise von der Straße getrennt 
sind; das gilt jedoch nicht, wenn die genannten 
Geländestreifen zwischen Straße und 
Grundstück weder dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet noch Bestandteil der Straße sind. 
 
3) Bei Grundstücken, die nicht an der von der 
Stadt zu reinigenden Straßen liegen, durch sie 
aber erschlossen werden (Hinterliegergrund-
stücke), gilt als Frontlänge die Länge der 
Grundstücksseite, die der zu reinigenden 
Straße zugewandt ist. Zugewandte Grund-
stücksseiten sind diejenigen Abschnitte der 
Grundstücksbegrenzungslinien, die zu der 
Straßengrenze oder deren in gerader Linie 
gedachten Verlängerung in einem Winkel bis 
einschließlich 45 Grad verlaufen.  
 
(4) Die im Straßenverzeichnis aufgeführten 
Straßen werden einmal wöchentlich gereinigt.  
 
(5) Die Straßenreinigungsgebühren sollen die 
Kosten der Straßenreinigung decken. Die Stadt 
trägt den nicht umlagefähigen Teil der Kosten. 
Dieser Anteil wird auf 25 v.H. der gesamten 
Straßenreinigung festgesetzt. Der auf die Stadt 
entfallende Teil umfasst unter anderem: 
 
1. die Kosten für die Reinigung der öffentlich 
zugänglichen   Park- und  Grünanlagen sowie 
für Straßenkreuzungen und -einmündungen, 
Verkehrsinseln und ähnliche dem Verkehr  
dienende Anlagen; 
    
2. die Kosten für die Reinigung der 
überwiegend dem Durchgangsverkehr 
dienenden Straßen,  soweit die Kosten durch 
den Durchgangsverkehr verursacht werden. 
 

§ 4 

I. Gebührenhöhe 

Die Reinigungsgebühr beträgt jährlich je Meter 
Straßenfrontlänge 1,44 € 
 
                        

§ 5 
Ermäßigung bei Hinterliegergrundstücke 

 
 Bei Grundstücken, die nicht unmittelbar an den 
von der Stadt zu reinigenden Straßen anliegen, 
durch sie aber erschlossen sind (Hinterlieger), 
können 25 v.H. Ermäßigung in Ansatz gebracht 
werden, wenn dem Hinterlieger die Reinigung 
des Zuweges (Zugangsweg, Zufahrtsweg) 
obliegt.  
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§ 6 
Einschränkung oder Unterbrechung der 

Straßenreinigung 
 
(1) Falls die Straßenreinigung aus zwingenden 
Gründen vorübergehend und zwar weniger als 
einen Monat eingeschränkt oder eingestellt 
werden muss, besteht kein Anspruch auf 
Gebührenminderung.       
                            
(2) Das gleiche gilt, wenn die Stadt aus von ihr 
nicht zu vertretenden Gründen gehindert ist, die 
Straßenreinigung durchzuführen.  
 

§ 7 
Auskunfts- und Anzeigepflicht 

 
(1) Die Gebührenpflichtigen sind verpflichtet, 
auf Verlangen die zur Festsetzung der 
Gebühren erforderlichen mündlichen und 
schriftlichen Auskünfte zu erteilen. Jeder 
Wechsel der Rechtsverhältnisse  am  
Grundstück  ist vom Veräußerer und  Erwerber  
der Stadt innerhalb eines Monats schriftlich 
mitzuteilen. 
 
(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 16 Abs. 2 
Nr. 2 KAG LSA handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig seiner Auskunfts- oder 
Anzeigepflicht nach Abs. 1 zuwiderhandelt. 
 
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer 
Geldbuße bis zu 10.000,00 Euro geahndet 
werden.  
 

§ 8 
Beginn und Ende der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem 
Anschluss an die Straßenreinigung. Erfolgt der 
Anschluss an die Straßenreinigung nach dem 
ersten Tag des Monats, so entsteht die 
Gebührenpflicht mit dem 1. Tag des Monats, 
der auf den Beginn der Straßenreinigung folgt; 
sie erlischt mit dem Beginn des Monats, in 
welchem die Straßenreinigung eingestellt wird. 
Änderungen im Umfang der Straßenreinigung 
bewirken eine Gebührenänderung vom ersten 
Tag des auf die Änderung folgenden Monats 
an.  
 
(2) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf 

den Übergang folgenden Kalendermonats auf 
den neuen Verpflichteten über.  
 

§ 9 
Entstehung der Gebührenschuld 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht jeweils zu 
Beginn des Erhebungszeitraumes. 
 
(2) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr 
und bei Entstehung der Gebührenpflicht 
während eines Kalenderjahres der Restteil des 
Jahres.  
 

§ 10 
Fälligkeit 

 
(1) Die Gebühren werden mit anderen 
Grundstücksabgaben erhoben. Sie werden wie 
die Grundsteuer am 15.2., 15.5., 15.8. und 
15.11. zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages 
fällig.  
 
(2) Kleinbeträge werden wie folgt fällig: 
 

1. am 15.August mit ihrem 
Jahresbetrag, wenn dieser fünfzehn 
Euro nicht übersteigt; 

2. am 15. Februar und 15. August zu je 
einer Hälfte ihres Jahresbetrages, 
wenn dieser dreißig Euro nicht 
übersteigt. 

 
(3) Auf Antrag des Gebührenpflichtigen kann 
die Gebühr am 1. Juli in einem Jahresbetrag 
entrichtet werden.  
 

§ 11 
Billigkeitsmaßnahmen 

 
Die Straßenreinigungsgebühr kann ganz oder 
teilweise gestundet werden, wenn die 
Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte 
für den Schuldner bedeuten würde und der 
Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 
erscheint. Ist deren Einziehung nach Lage des 
Einzelfalls unbillig, können sie ganz oder zum 
Teil erlassen werden.  
 

§ 12 

II. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
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Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurne uordnung und Forsten Anhalt, Dessau-
Roßlau – Ladung zur Anhörung gemäß § 59 Abs.2 Flurb G 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
LADUNG 

 
zur Anhörung gemäß § 59 Abs. 2 Flurbereinigungsgese tz (FlurbG) 
 
Auslegung 
 
Der Flurbereinigungsplan liegt zur Einsichtnahme, für die hier aufgeführten Inhaber von Rechten an den 
zum Flurbereinigungsverfahren gehörenden Grundstücken (Nebenbeteiligte) 
 
Gemarkung Aderstedt 
1.     Grundb.- Blatt 43, Abtl. 2, lfd. Nr.1  
 a) Ehefrau des Zollinspektors Paul Lezius, Agnes geb. Große in Labes 

                b) der minderjährige Karl Große, Sohn des Gastwirts Karl Große in Thießen bei Roßlau 
2.     Grundb.- Blatt 138, Abtl.2, lfd. Nr.1  
               Witwe Minna Sauerländer geb. Emmerich in Plötzkau 
 
Gemarkung Alsleben 
1.      Grundb.-Blatt 1358, Abt.2, lfd. Nr.1  

         Kupferschmied Albert Getsch aus Alsleben 
 
Gemarkung Ilberstedt 
1.      Grundb.- Blatt 163, Abtl. 2, lfd. Nr.1  
 a) Herzoglichen Domänen Ilberstedt 
 b) Ilberstedter Pflanzengenossenschaft 
 
Gemarkung Plötzkau 
1. Grundb.- Blatt 118, Abtl. 2, lfd.Nr.1 Beantragender der Zwangsversteigerung 
2. Grundb.- Blatt 259, Abtl. 3, lfd. Nr.2 Sachverwalter Hermann Schönemann in Bernburg 
3. Grundb.- Blatt 862, Abtl. 2, lfd. Nr.1 Die bezüglich der Grundstücke G.B. IX Band II Blatt  
72, 97, 123 Blatt 3 b der Grundakte 96 Register IX spezifizierten Wege Servitut 

 
in der Zeit vom 01. Juni 2010  bis  18. Juni 2010  während der Dienststunden  

Montag bis Donnerstag von 9:30 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:30 Uhr 
 Freitags von 9:30 bis 13.00 Uhr 
im 
              Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt  Kavalierstraße 31 (zu     
 erreichen über Eingang Hobuschgasse) 06844 Dessau-Roßlau, Zimmer 1.14 
aus. 
 
III. Erläuterung 
 
Die Inhaber von Rechten an den zum 
Flurbereinigungsgebiet gehörenden 
Grundstücken sind nach § 10 Nr. 2 Buchstabe 
d FlurbG Nebenbeteiligte. Als solche sind sie 
zur Wahrung ihrer Rechte zum Anhörungs-
termin zu laden. Durch die Neueinteilung des 
Flurbereinigungsgebietes werden die auf den 
o.g. Grundstücken eingetragenen Rechte 
entbehrlich bzw. gehen auf die neuen Grund-
stücke über. Die dabei getroffenen Regelungen 
werden mit diesem Flurbereinigungsplan 
bekannt gegeben. 
 
IV. Anhörungstermin 
 
Termin zur Anhörung der Beteiligten und 
zur Bekanntgabe des Flurbereinigungs-
planes gemäß § 59 Abs. 2 des FlurbG, i. d. F. 
vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt 
geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 
19. Dezember 2008 (BGBl. IS. 2794), wird 
bestimmt auf 
 

Donnerstag, 24 Juni 2010 in der Zeit von 
9.30 – 12.00 Uhr und 13.00 –16.30 Uh 
im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Anhalt, Kavalierstraße 31 (zu erreichen 
über Eingang Hobuschgasse) 06844 Dessau-
Roßlau, Zimmer 1.14 
Zu diesem Termin wird hiermit geladen. 
Gegen den Inhalt des Flurbereinigungsplanes 
kann nur im Anhörungstermin Widerspruch zur 
Vermeidung des Ausschlusses vorgebracht 
werden. 
 
Es wird empfohlen, die Widerspruchspunkte 
bereits vorher in einem Schreiben 
aufzuführen und dieses zum Anhörungs-
termin am 24. Juni 2010 als Anlage zum 
Protokoll abzugeben. 
Falls kein Widerspruch erhoben wird, ist ein 
Erscheinen beim Anhörungstermin nicht  
erforderlich. 
 
Im Auftrag 
gez. Teichmann 
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Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Staßfurt vom 06.05 .2010 
 
 
Beschluss Nr. 165/2010 
Hauptsatzung der Stadt Staßfurt 
 
 
Beschluss Nr. 169/2010 
Fortschreibung Kinder- und 
Jugendentwicklungsplan der Stadt Staßfurt 
2010 – 2014 
 
Beschluss Nr. 170/2010 
Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt 
Staßfurt 
 
 

Beschluss Nr. 173/2010 
Einmietung in den Gebäudekomplex "Am 
Großen Markt" 
 
Beschluss Nr. 184/2010 
Staßfurter Ferienpass 2010 
 
Beschluss Nr. 195/2010  
Ausbau der Breitbandinfrastruktur in den 
Ortsteilen Hohenerxleben und Neundorf 
 
Nichtöffentliche Vorlagen: 
Beschluss 182/2010 und Beschluss 
180/2010 - Grundstücksangelegenheiten 
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